Gesamtmaßnahme
[hier Bezeichnung eintragen]


Sachbericht
Der Sachbericht ist in der Gliederung des Abrechnungsformulars abzufassen. Folgende Themen sind im Sachbericht beziehungsweise in den Nachweisformularen zu erläutern: 
G 1
Vorbereitende Untersuchungen

Ggf. Bericht

G 2
Weitere Vorbereitung

Ggf. Bericht
G 4.2 
Umzug von Bewohnern und Betrieben 
Ggf. Bericht
G 4.4 
Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen
Bericht und Formular zu G 4.4, G 5.2, H 6.1 und H 6.4 

G 5.1 
Modernisierung und Instandsetzung von Gebäuden
Bericht zur Förderung privater Baumaßnahmen
G 5.2 
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen
Bericht mit Formular zu G 4.4, G 5.2, H 6.1 und H 6.4 

Baufachliche Prüfung
Die erforderlichen Prüfungen des Raumprogramms durch das Regierungspräsidium und die baufachliche Prüfung durch das Staatsbauamt beziehungsweise durch das Hessische Baumanagement liegen vollständig (Antrags- und Verwendungsnachweisprüfung) vor für:
[Hochbaumaßnahmen hier anführen]

Sie liegen unvollständig (nur Antragsprüfung) vor für:
[Hochbaumaßnahmen hier anführen]

Sie liegen nicht vor für:

[Hochbaumaßnahmen hier anführen]

Waren nicht erforderlich für (bei Hochbaumaßnahmen mit Baubeginn vor dem 17. Juni 1985):

[Hochbaumaßnahmen hier anführen]

Ggf. Bericht mit Darstellung nachträglich durch die Kommune etc. ermittelter zuwendungsfähiger Baukosten in tabellarischer Form.
G 5.3 
Wohnungsneubau Spitzenfinanzierung
Die erforderlichen Zustimmungen des Landes zur Spitzenfinanzierung sind eingeholt und die Fördermittel sind als Darlehen in die Abrechnung einbezogen:
ja


 FORMCHECKBOX 
  für alle Spitzenfinanzierungen
nein

 FORMCHECKBOX 
  für keine Spitzenfinanzierung

nur teilweise 
 FORMCHECKBOX 

entfällt

 FORMCHECKBOX 

Wurden die Zustimmungen gar nicht oder nur teilweise eingeholt, sind die einzelnen Wohnungsneubaumaßnahmen mit Angabe des Jahres des Baubeginns hier aufzulisten. Entfällt ist dann anzukreuzen, wenn es in der betreffenden Gesamtmaßnahme keinen Wohnungsneubau mit Spitzenfinanzierung gab. 

G 5.4 Verlagerung oder Änderung von Betrieben
Ggf. Bericht

G 6.1 
Vor- und Zwischenfinanzierung 
Ggf. Bericht
G 7 
Verbindlichkeiten zum Abrechnungsstichtag
Ggf. Bericht in tabellarischer Form
H 2.1 
Ausgleichsbeträge 
Bericht mit Formular H 2.1 und zusätzliche textliche Erläuterungen
H 2.2 
Dem Ausgleichsbetrag entsprechende Wertsteigerung für gemeindeeigene, 
privatwirtschaftlich nutzbare Grundstücke
Bericht mit Formular H 2.2 und zusätzliche textliche Erläuterungen
H 3.3 
Überschüsse aus Grundstücksbewirtschaftung 
Ggf. Bericht; Zahlendarstellungen in tabellarischer Form
H 5 
Finanzierungsmittel (Städtebaufördermittel)
Bericht mit Formular H 5
H 6 
Wertausgleich zulasten der Gemeinde

Bericht mit Formularen H 6.1, H 6.2, H 6.3, H 6.4, H 6.5A
H 7 Wertausgleich zugunsten der Gemeinde 

Bericht mit Formular H 7
J Gegebenenfalls Korrektur der aufgestellten Zwischennachweise 

Ggf. Bericht und tabellarische Nachweise (ohne Formvorgabe).
Unter anderem sind hier die Kosten zu erläutern, für die Zuschüsse anderer staatlicher Stellen (z.B. Landesamt für Denkmalpflege) für einen anderen Zweck als der der Sanierung gewährt wurden. Ggf. sind die Ausgaben um diese Kosten zu mindern und führen somit im Abrechnungsformular in der Zeile „Korrektur der VN/ZN Ausgaben“ zu einer Korrektursumme (Bericht mit Formular J).
Ebenso sind für denselben Zweck gewährte Zuschüsse anderer staatlicher Stellen (z.B. Landesamt für Denkmalpflege) anzugeben und die Einnahmen ggf. um die Zuschusssummen zu reduzieren  Sie führen somit im Abrechnungsformular in der Zeile „Korrektur der VN/ZN Einnahmen“ zu einer Korrektursumme (Bericht mit Formular J).
Da im Abrechnungsformular zur Korrektur der Einnahmen- oder Ausgabenseite nur jeweils eine Gesamtkorrektursumme einzutragen ist, empfiehlt es sich, in gesonderten Tabellen hier alle Korrektursummen (+ oder -) als Bestandteil des Sachberichts zur besseren Nachvollziehbarkeit darzustellen, ggf. näher zu erläutern und den Bezug zum jeweiligen (Teil-)Ver-wendungs- oder Zwischennachweis aufzuzeigen.
K Mehrleistungen der Gemeinde
Ggf. Bericht

Sonstige Erläuterungen:
Flächenbilanz
Bericht mit Formular zu G 4.4, G 5.2, H 6.1 und H 6.4 mit Lageplan
Rechtsstreitverfahren

Ggf. Bericht
Abschlussbericht (bitte auf gesonderten Blättern):

Bericht (ca. 2-3 DIN-A4-Seiten) als Resümee der gesamten Sanierungsmaßnahme mit einigen Fotos, ggf. als Kurzform ohne Fotos einer gedruckten (umfangreichen) Abschlussbroschüre (s.u.). Dieser Bericht wird dem Bund übermittelt, zu dem das Land aufgrund der jährlichen Verwaltungsvereinbarung bei Abrechnung oder Abbruch einer Gesamtmaßnahme verpflichtet ist. Der Bericht soll Angaben enthalten über:

- den Beginn des Sanierungsverfahrens (Vorbereitung, Planungen, ggf. vor In-Kraft-Treten 


des Städtebauförderungsgesetzes 1971)

- Wahl des Verfahrens („klassisches“ oder vereinfachtes Verfahren nach 142 BauGB)

- Datum Satzungsbeschluss / In-Kraft-Treten / Änderungen

- Durchführung ohne/mit Hilfe eines Sanierungsträgers

- eventuelle Gebietsveränderungen im Laufe des Verfahrens

- Beendigung der tatsächlichen Durchführung (Jahr)
- Datum Beschluss zur Aufhebung der Sanierungssatzung / Inkrafttreten

- kurze Schilderung der Ausgangslage/Ausgangsprobleme 

- ursprünglich angestrebte und erreichte/nicht-erreichte Ziele (Bürgerinitiativen?)

- Unterlegung mit einigen Zahlen (z.B. Zahl der durchgeführten Modernisierungen, der reali-


sierten Gemeinbedarfseinrichtungen, realisierter Grünflächen oder der durchgeführten Ordnungsmaßnahmen usw.)

- Nennung der wichtigsten Sanierungsprojekte (soweit aus Bezeichnung nicht ableitbar, auch


heutige Nutzung erwähnen)

- abschließendes Gesamtfazit
Sofern in gedruckter/fotokopierter Form eine Abschlussbroschüre mit Fotos von der Kommune erstellt wird, sind davon zwei Exemplare dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung zur Verfügung zu stellen. 
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